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 Veröffentlicht am 10.12.2020

Norm

EheG §61 Abs3

Rechtssatz

Für eine Klage auf Ergänzung eines ausländischen Scheidungsurteils durch einen Verschuldensausspruch ist das

anzuwendende Sachrecht nach dem HUP 2007 zu bestimmen.

Entscheidungstexte

3 Ob 58/20f
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